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des Pauschbetrages der 65,— DM übersteigende 
Betrag als steuerfrei auf der Lohnsteuerkarte ein
getragen. § 3

Die Abgabenverwaltung des Ministeriums der Fi
nanzen ist berechtigt, weitere Pauschbeträge zur

Abgeltung erhöhter Werbungskosten und Sonder
ausgaben festzusetzen, wenn einem größeren Kreis 
von Lohnempfängern mit gleichen Tätigkeitsmerk
malen nachweisbar gleichhohe Werbungskosten und 
Sonderausgaben erwachsen.

III. Steuerfreie Pauschbeträge wegen Erwerbsminderung 

. § 4
Pauschbeträge für veranlagte Lohnempfänger und Angehörige der freischaffenden Intelligenz

Erwerbsgeminderten Lohnempfängern und erwerbsgeminderten Angehörigen der freischaffenden In
telligenz werden im Falle der Veranlagung gemäß §§ 3 und 6 bis 8 der LStÄVO die folgenden Pausch
beträge, unabhängig von sonstigen Pauschbeträgen, gewährt:

....... ..... ............................  X

Bei einer Minderung der 

Erwerbsfähigkeit um 

v. H.

jährlich 
als außer

gewöhnliche 
Belastung

jährlich als 
zusätzlicher 

Pauschbetrag 
für Sonder

ausgaben

Summe der 
Beträqe in den 
Spalten 2 und 3

jährlich bei 
Einnahmen aus 
nichtselbständi
ger Arbeit als 
zusätzlicher 

Pauschbetrag 
für Werbungs

kosten

insgesamt 
Summe der 

Beträge in den 
Spalten 

2, 3 und 5

DM DM DM DM DM

1 2 3 4 5 6

25 bis 35 ausschl......................................... 200 75 275 75 350
35 „ 45 „ ..................................................... 300 100 400 100 500

750 250 1000 250 1250
55 „ 65 „ ..................................................... 875 300 . 1175 300 1475

1025 350 1375 350 1725
75 „ 85 „ ..................................................... 1150 400 ' 1550 400 •« 1950
85 95 .......................................................... 1300 450 1750 450 2200
95 „100 ...................................................... 1500 500 2000 500 2500
bei Bezug von Pflegegeld/......................... 3000 1000 4000 1000 5000

§ 5
Pauschbeträge für Lohnempfänger

Erwerbsgeminderten Lohnempfängern werden bei Vorlage ihres Beschädigtenausweises die folgenden 
Pauschbeträge unabhängig von sonstigen Pauschbetr ägen gewährt:

bei einer Minderung der 

Erwerbsfähigkeit um 

v. H.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

25 bis 35 ausschl.......................................... 30 18 12 6,90 4,15 2,75 1,15 0,69 0,46

35 „ 45 ................................... 40 24 16 9,20 5,50 3,70 1,55 0,93 0,62

45 „ 55 ................................... . 100 60 40 23,10 13,85 9,25 3,85 2,31 1,54

55 „ 65 „ ................................ 120 72 48 27,70 16,60 11,10 . 4,65 2,79 1,86

65 n 75 „ ................................ 140 84 56 32,30 19,40 12,90 5,40 3,24 2,16

75 „ 85 „ ................................ 160 96 64 36,90 22,15 14,75 6,15 3,69 2,46

85 „ 95 „ ................................ 180 108 72 41,60 24,95 16,65 6,95 4,17 2,78

95 „ 1 0 0  .............................. 200 120 8 0 "46,20 27,70 18,50 7,70 4,62 3,08

bei Bezug von Pflegegeld 400 240 160 92,30 55,40 36,90 15,40 9,24 6,16


